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	       Punkte
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	Aufgabe 1

R könnte von E die Zahlung des vereinbarten Kaufpreises aus § 433 Abs. 2 BGB verlangen.

Anspruch entstanden?
Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines wirksamen Kaufvertrages zwischen E und R. Ein Kaufvertrag kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. 
Laut Sachverhalt hat V der E die DVP zum Preis von 50,00 € angeboten. 

E hat sich mit dem Kauf einverstanden erklärt und damit das Angebot der V angenommen. 
Somit liegen zwei übereinstimmende Willenserklärungen von E und V vor und es wurde ein Kaufvertrag geschlossen. 
Die Zahlung des Kaufpreises ist entgegen der Ansicht der E zum Abschluss eines Kaufvertrages nicht erforderlich. Es kommt nur auf das Vorliegen von zwei übereinstimmenden Willenserklärungen an.
Da R nicht selbst gehandelt hat, würde der Kaufvertrag aber nur dann Wirkung für und gegen R entfalten, wenn die Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung gemäß § 164 Abs. 1 BGB vorliegen. 

V müsste zunächst eine eigene Willenserklärung abgegeben haben. Das ist der Fall: V hat –anders als ein Erklärungsbote- keine Willenserklärung des R überbracht, sondern sich eigenmächtig zum Verkauf der DVP entschieden. 

Der Stellvertreter darf nicht im eigenen Namen, sondern muss im Namen des Vertretenen handeln. V müsste also im Namen des R gehandelt haben. Das ist laut Sachverhalt der Fall.

Als weitere Voraussetzung des § 164 Abs. 1 S. 1 BGB muss V mit Vertretungsmacht gehandelt haben. 

V war aber keine Vollmacht zum Verkauf der DVP erteilt worden. Also handelte V ohne Vertretungsmacht. 

Wegen fehlender Vertretungsmacht von V sind die Voraussetzungen des § 164 Abs. 1 S. 1 BGB nicht gegeben. 

Die Willenserklärung der V ist aber trotz fehlender Vertretungsmacht dem R zuzurechnen. 
Aus § 177 ergibt sich, dass die Willenserklärung eines Vertreters ohne Vertretungsmacht nicht automatisch nichtig oder unwirksam ist. Der Vertrag ist vielmehr schwebend unwirksam. Also besteht ein Kaufvertrag zwischen R und E, der aber schwebend unwirksam ist. 

Um die Wirksamkeit des Vertrages herbeizuführen, müsste der Vertretene eine Genehmigung (nachträgliche Zustimmung) im Sinne des § 177 Abs. 1 erteilt haben. R war zwar zunächst unglücklich, hat dann aber der V gegenüber sein Einverständnis erklärt. Damit ist der Vertrag wirksam geworden.
E könnte den Vertrag  gemäß § 178 widerrufen haben. Allerdings ist der Widerruf gemäß § 178 S. 1 nur bis zur Genehmigung des Vertrages möglich. R genehmigt den Vertrag am 29. Juni 2009. Da E erst einen Tag später den Widerruf erklärt,  ist der Widerruf unbeachtlich. 

Zudem war E das Fehlen der Vertretungsmacht bekannt, weshalb kein Widerrufsrecht besteht.

Somit konnte der Vertag nicht widerrufen werden. Es besteht ein wirksamer Kaufvertrag zwischen E und R. Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises ist damit entstanden.

Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises ist nicht untergegangen.  
Der Anspruch ist auch durchsetzbar.

R kann von E die Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 50,00 € verlangen.

Gesamt Aufgabe 1
Aufgabe 2

Zu prüfen ist, ob ein wirksamer Kaufvertrag zwischen R und A zustanden gekommen ist.
Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, d.h. ein Rechtsgeschäft, das aus zwei inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen von mindestens zwei Personen besteht. Ein Kaufvertrag wird wie jeder andere Vertrag auch nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 145ff. BGB durch das Angebot eines der Partner und die Annahme dieses Angebotes durch den anderen Partner geschlossen.

Es müsste zunächst ein Angebot vorliegen. Ein Angebot des A könnte im Ausstellen des Kostümes im Schaufenster des A mit der auf dem Preisschild enthaltenen Auszeichnung 200,00 € liegen. Jedoch fehlt A ein entsprechende Rechtsbindungswillen: Er will sich nicht jedem gegenüber verpflichten, der ihm den Willen zum Kauf erklärt. Die Preisauszeichnung darf lediglich als Aufforderung an den Betrachter verstanden werden, seinerseits A ein Vertragsangebot durch Äußerung des Kaufwunsches zu machen (invitatio ad offerendum). Diese Aufforderung richtet sich an eine Vielzahl von Personen, so dass A dem R kein Angebot über 200,00 € gemacht hat.

Ein Angebot wird aber von R abgegeben. Dieser betritt das Geschäft und erklärt, das Kostüm zum Preis von 200,00 € erwerben zu wollen. Der äußere Erklärungstatbestand einer Willenserklärung liegt vor. Auch die wesentlichen Vertragsbestandteile (Kaufgegenstand und Kaufpreis) sind enthalten. Damit liegt ein Angebot seitens des R vor. 
Dieses Angebot des R wurde laut Sachverhalt von A auch angenommen, da er das Kleid eingepackt und übereignet hat. 

Somit ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen R und A zustande gekommen.

Der Kaufvertrag könnte jedoch gem. § 142 Abs. 1 BGB von Anfang an nichtig sein, wenn K seine Willenserklärung wirksam angefochten hat. 

Eine wirksame Anfechtung setzt eine Anfechtungserklärung, das Vorhandensein eines Anfechtungsgrundes und die Wahrung der Anfechtungsfrist voraus.

Zunächst müsste ein Anfechtungsgrund vorliegen. Als Anfechtungsgrund kommt § 123 Abs. 1 –arglistige Täuschung- in Betracht. Gem. § 123 Abs. 1 kann die Erklärung anfechten, wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung bestimmt worden ist. T hat dem R wider besseres Wissen im Unklaren über die tatsächlichen Preise gelassen, die für „Molch & Gabel“ –Kostüme gezahlt werden. Durch die Täuschung wurde bei R auch ein entsprechender Irrtum hervorgerufen. T handelte auch arglistig: Sie hat vorsätzlich einen entsprechenden Irrtum hervorgerufen. Somit liegt eine arglistige Täuschung durch T vor.
Im vorliegenden Fall ist R aber nicht von A, sondern von T getäuscht worden. Daher greift § 123 Abs. 2 BGB ein: Wenn ein Dritter die arglistige Täuschung verübt hat, dann ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn der Erklärungsempfänger die Täuschung kannte oder kennen musste. A als Erklärungsempfänger wusste aber nichts von der Täuschung durch T und musste sich auch nicht dafür interessieren, was zwischen den Eheleuten besprochen wurde. Weil A von der Täuschung durch T nicht wusste, kann also die Willenserklärung nicht gemäß § 123 Abs. 1 angefochten werden.

Als weiterer Anfechtungsgrund kommt § 119 Abs. 2 BGB in Betracht. R will wegen der günstigeren Preise, die bei ebay für „Molch & Gabel“ –Kostüme gezahlt werden, vom Vertrag loskommen. Darin könnte ein Eigenschaftsirrtum nach § 119 Abs. 2 BGB liegen. Gemäß § 119 Abs. 2 BGB kann wegen eines Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft angefochten werden. Eigenschaften sind alle gegenwärtigen wertbildenden Merkmale, die ihren Grund in der Sache haben und von gewisser Dauer sind. E hat sich hier aber nur darüber geirrt, wie hoch der für ein getragenes „Molch & Gabel“ –Kostüm geforderte Marktpreis liegt. Der Preis oder Wert einer Sache stellt aber kein wertbildendes Merkmal dar, sondern ist das Ergebnis von Schätzungen aller für die Wertbildung maßgebenden Eigenschaften, die sich entweder aus der allgemeinen Marktlage oder den besonderen Umständen des Geschäfts ergeben. Die günstigeren Preise, die auf dem Markt derzeit für eine getragenes „Molch & Gabel“ –Kostüm gezahlt werden, stellen daher keinen Anfechtungsgrund nach § 119 Abs. 2 BGB dar. 
Eine Anfechtung kommt daher insgesamt nicht in Betracht. Daher ist der Kaufvertrag weiterhin wirksam.

Es besteht ein wirksamer Kaufvertrag zwischen R und A.  
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